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SHA OÜUl Ü.QD(e&t&r

Bundesratlicher Maulkorb fur den UNO-
Beitritt?

Dem Vernehmen nach hat der Bundesrat von
unseren höchsten Berufsoffizieren verlangt, dass
sie sich nicht gegen den UNO-Beitritt unseres
Landes äussern Nur befürwortende Referate Sölten

gestattet sein Unsere höchsten Kommandanten

sollen schweigen müssen Es obliegt daher
den Milizsoldaten auf wichtige Umstände
hinzuweisen

Nach Art 25 der UNO-Charta (die mit dem Beitritt
unseres Landes fur uns verbindlich wurde) gibt es
keine Ausnahmen von der Pflicht die Beschlüsse
des Sicherheitsrates durchzufuhren Das wird in
Art 49 fur die Durchfuhrung von Massnahmen
ausdrücklich bestätigt Daran kann auch eine
feierliche Neutralitätserklärung, die es nach UNO-
Recht gar nicht gibt, nichts andern
Nach Art 41 der UNO-Charta kann der
Sicherheitsrat die Mitglieder zu Massnahmen auffordern,
wie «vollständige oder teilweise Unterbrechung
der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn- und
Luftverkehrs, der Post-, Telegraphen- und
Funkverbindungen sowie sonstige Verkehrsmoglich-
keiten und den Abbruch der diplomatischen
Beziehungen» Art 42 der UNO-Charta lautet «Ist der
Sicherheitsrat der Auffassung, dass die in Artikel

41 vorgesehenen Massnahmen unzulänglich
sein wurden oder sich als unzulänglich erwiesen
haben, so kann er mit Luft-, See- oder Landstreitkräften

die zur Wahrung oder Wiederherstellung

des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit

erforderlichen Massnahmen durchfuhren Sie
können Demonstrationen, Blockaden und sonstige

Einsätze der Luft- See- oder Landstreitkräfte
von Mitgliedern der Vereinten Nationen
einschlössen »

Artikel 43 lautet «' Alle Mitglieder der Vereinten
Nationen verpflichten sich, zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
dadurch beizutragen, dass sie nach Massgabe eines
oder mehrerer Sonderabkommen dem
Sicherheitsrat auf sein Ersuchen Streitkräfte zur Verfugung

stellen, Beistand leisten und Erleichterungen
einschliesslich des Durchmarschrechts gewahren,
soweit dies zur Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit erforderlich ist
2 Diese Abkommen haben die Zahl und Art der
Streitkräfte, ihren Bereitschaftsgrad, ihren
allgemeinen Standort sowie die Art der Erleichterungen
und des Beistandes vorzusehen
3 Die Abkommen werden auf Veranlassung des
Sicherheitsrates so bald wie möglich im
Verhandlungswege ausgearbeitet Sie werden zwischen
dem Sicherheitsrat einerseits und Einzelmitglie-
dern oder Mitgliedergruppen andererseits
geschlossen und von den Unterzeichnerstaaten
nach Massgabe ihres Verfassungsrechts ratifiziert

»

Im Klartext heisst das dass die Schweizer Soldaten

nach einem Beitritt unseres Landes zur UNO

zum Beispiel zum Dienst im Libanon aufgeboten
werden konnten oder dass wir gegebenenfalls den

Russen das Durchmarschrecht zum Einmarsch
nach Suddeutschland gewahren mussten Es ist
fur mich unverständlich wie eine schweizerische
Landesregierung dem Volk empfehlen kann solche

Risiken einzugehen Hat man vergessen mit
welchem Weh und Ach wir kurz vor dem Zweiten

Weltkrieg von den Verpflichtungen des Volkerbundes

wieder frei wurden7 Wer die schweizerische
Unabhängigkeit wirklich verteidigen will so dass

unsere Anstrengungen als Soldaten auch einen
Sinn haben der muss meines Erachtens am
16 Marz Nein stimmen Oberst Will Kriens

Die Frage, ob der Bundesrat von unseren
höchsten Berufsoffizieren verlangt hat, sich
nur fur und nicht gegen den UNO-Beltrltt unseres

Landes zu äussern, beschäftigte mich
sehr. Ich Hess mich von zustandiger Stelle
direkt Informieren. In Tat und Wahrheit hat
Herr Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz in
einem Schreiben die Offiziere im Generalsrang
unter Hinweis auf die Ziffer 243 des Dlenstre-
glementes darauf aufmerksam gemacht, dass
an den Jahresrapporten der Heereseinheiten
weder positive noch negative Empfehlungen
über den UNO-Beltrltt der Schweiz gemacht
werden sollen. So verstanden ist es irreführend,

von einem bundesratllchen Maulkorb zu
sprechen Ich nehme auch im Vorwort dieser
Zeitschrift zur wichtigen Abstimmung vom
16 Marz Stellung. Der Redaktor

Soeben erschienen:
Der Schweizerische Unteroffiziersverband hat eine
Broschüre über die Fuhrungsaufgaben der SUT 85 herausgegeben.

Ohne Zweifel wird niemand mehr Schwierigkeiten
mit der «Befehlsgebung» haben, wenn er anhand dieser
Broschüre von hohem Wert arbeitet

Sie ist auf Bestellung zum Preise von Fr 15 50, plus
Versandspesen, erhältlich bei SUOV, Bozingenstrasse 1,
2502 Biel
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Orientierung
Im nachstehend zeichne sch dargestellten En 1 sc hl u s s sind e nige takt sehe respekllv golechls
technische Überlegungen richlig oder falsch Es ist Ihre Aufgabe rieht g und fa sch voneinander zu
unterscheiden und kurz zu begründen (nur Stichworte) Ebenfalls Ist d e entsprechende Signatur zu
bewerten Falsche Signaluren sind Im entsprechenden Feld richtig einzuzeichnen

Bewertung
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